
Kommentare und Berichte 

Kann das Postulat des Klassenkampfes den Verzicht 
auf sozialistische Rechtsmeorie legitimieren? 

Die Bedeurung von Rechtspositionen für politische Auseinandersetzungen ist in 
der Bundesrepublik erneut fragwürdig geworden, seitdem die Austragung der 
gesellschaftlichen Widersprüche mit den Studemenunruhen, den militanten De­
monstrationen, den ,.wilden« Streiks und der politisch motivierten Gewaltan- . 
wendung in Einzelaktionen eine neue Stufe erreicht hat. Die neue Qualität der 
Konflikte hat sich auf juristischem Gebiet in zwei kontroversen Auffassungen 
niedergeschlagen: 
Auf der einen Seite entstand »Rechts« und »Links« eine Flut von Schriften, die 
sich darum bemühte, die eine oder andere aktuelle politische Position in das 
Juristische zu übersetzen. Diese Literatur beschränkte sich darauf, die politische 
Realität juristisch abzubilden; sie sucht politisch relevante Posi::ionen mit juri­
stischen Parallelargumentationen zu verstärken. 
Auf der anderen Seite wird aus der Verschärfung der politischen Auseinander­
setzung der Schluß gezogen, daß rechtliche Instirutionen und Argumentationen 
für die politische Arbeit zunehmend irrelevant werden. Aus dem Scheitern der 
seinerzeit breit angelegten Justizkampagne, der rechtlichen Folgelosigkeit der 
doch angeblich rechtswidrigen .wilden« Streiks und dem Amnestiegesetz wird 
gefolgert, daß Auseinandersetzungen auf rechtlichem Gebiet überflüssig seien, 
weil si~ ohnehin auf der Ebene der politischen Macht entschieden würden. Die 
Aufgabe von juristischen Berufspositionen und der Abbruch des juristischen Stu­
diums war die Konsequenz aus dieser Einschätzung. Exemplarisch schlägt sich 
die Unsicherheit über den Stellenwert von Rechtspositionen nieder in dem Buch 
von 

Gerhard Stuby, Disziplinierung der Wissenschaft 
Zur Rechtmäßigkeit studentischer Kampfmaßnahmen 
Mit einem kritischen Nachwort von Reiner Geulen 
Frankfurt 1970, 237 Seiten, DM 15,-

Die beiden Autoren widersprechen sich offen: Stuby will die Rechtmäßigkeit 
srudentischer Kampfmaßnahmen auf Grund einer umfassenden, historisch orien­
tierten Interpretation des Grundgesetzes nachweisen. Geulen bezweifelt, daß 
eine solche Argumentation theoretisch möglich und politisch nützlich ist. Am Bei­
spiel der Behandlung des Hochschulrechts in dem Buch von Stuby und Geulen 
wird die prinzipielle Problematik der bei den eingangs skizzierten Auffassungen 
einschätzbar. 
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l. 

Soweit die gegenwamge Phase der Hochschulreformi Verfügungsrechte der 
Ordinarien im Forschungs- und Lehrbetrieb antastet, haben sich neuerdings in 
relevanterem Umfang organisierende Elemente für den Schutz dieses Besitzstan­
des ausgebildet (insbesondere der »Bund Freiheit der Wissenschaft,(2). Schon län­
ger gab es Traktate und Traktätchen, in denen juristisch qualifizierte Ordin:lrien 
zur SeLbsdegitimation realverbandlicher und individualistischer Aktivitäten die 
Sinn-, Verfassungs- und sonstigen Widrigkeiten der neuen Hochschulgesetze3 
,.nachweisen(,: so z. B. die Herren W. Weber, H. H. Rupp ... Einen wesentli­
chen praktischen Bezugspunkt für diese Argument:ltionen - die da lauten, daß 
Art. 5 Abs. 3 GG eine institutionelle (fast: status quo-) Garantie der Wissenschaft 
in ihrer historischen Organisationsform enthalte und im übrigen eine im Ordi­
n:.rius monopolisierte individuelle Freiheit der wissenschaftlichen Forschung ge­
währleiste - hat man sich durdl Klagen vor den Verwaltungsgcrichten4 und dem 
BundesverfassungsgerichtS gleich selbst organisiert. 
Stuby beansprucht, in dieser Arbeit den ideologischen Charakter dieserjuridifi­
zierten Argumentationen herauszuarbeiten (S. 83-Ip): die institutionelle Ga­
rantie - nach deren Ebenbild die bürgerliche Staatsrechtslehre nach 19 I 9 die 
Weimarer Verfassung konturierte, um parlamentarisch organisierte Strukturver­
änderungen im Klassen- und Herrschaftsgefüge durch mehr oder weniger antika­
pitalistische politische Organisationen im Verein mit Justiz- und sonstiger 
Staatsbürokratie abzuwehren - wird heute wieder zur Abschirmung vor formell 
demokratisch-politischem Zugriff durch den (Landeshochschul-) Gesetzgeber auf 
die historisch formierten (Universitäts-) Organisationen bzw. Institutionen ein­
gebracht - allerdings auf Grund der gegenwärtigen institutionsinternen Kon­
fliktsituationen mit begleitendcr starker Betonung der individualrechtlichen For­
scherfreiheit des Ordinarius (S. 129). 
Der allseitige Anadlronismus der durchschnittlichen juridifizierten Kritik an den 
neuen Hochschulgesetzen wird im Spiegel des ersten Teils der Arbeit über ,.50-
zialhistorische Aspekte des gegenwärtigen Wissenschafts prozesses« einsehbar: 
hier gibt Stuby u. a. einen groben, resümierenden überblick über die politische 
Rolle der deutschen Studentenschaft seit dem Vormärz und die gesellschaftliche 
Rolle von Universität und Wissenschafts. Die gegenwärtige Phase der >tcchno­
kratischen< Bildungsreform' und Wissenschaftssteuerung charakterisiert er durch 
einen eigentümlichen Widerspruch zwischen Entfaltung und Fesselung der Wis-

I Zu den Phasen der HodmD.ulreform vgl. Joaenim Hirsen/Stephan Leibfried, Wissensenafts· 
politisene Materialien, Frankfurt 1971, Absennitt A (im Druck). 

! Vgl. dazu Frank Niess, Das Reenukartell an der Universität und die Zukunft der angepaßten 
Wissensenaft, in: Das Argument 61 (Dez. 1970), S. 716-746. 

3 Diese Hoensenulgesetze SInd naengedruckt in: Wengler/Tittel, Hoensenulgesetze aw aller Welt, 
Berlin 1969 ff. (Berlin Verlag); zum politisenen Rohmaterial der juridifizierten Argumenta­
tion vgl. Uu Stolle, Die Studentenbewegung im Urteil bürgerliener Offendienkeit, in: Das 
Ar;;ument 58 (Au;;ust 1970), S. 375-394 (Sammclrezension). 

, Das Verwaltungsgerient Berlin wies die Klage von Berliner Jura-Professoren gegen die Um­
wandlung der JurlStisenen Fakultät in einen Faenbereien ab (Urteil vom 10. 12. 1970, Az.: 
VG II A 12. 70). Das Urteil wurde mit der Sprungrevision angefoenten. 

5 Das Bundesverfassungsgerient hat in der Saene noen nlent entsenieden. Es hat aber bereits den 
Antrag abgelehnt, den Vollzug des Hessisenen Universit:;tsgesetzes im Wege der einstweiligen 
Anordnung auszusetzen (Besenluß vom 10.11.1970. Az: I BvR 398/70, abgedruckt in: NJW 
1971, S. 91). 

ft Zum letzteren ist die jetzt erschienene Analyse von Joaeni:n Hirsen, Wissensenaftlien-teennisener 
Fortsenrttt und politisenes System, Frankfurt 1970 ein ertragrelener Ansatz • 

.. Wie Fußnote I. 
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senschaft (als Produktivkraft): so sehr sich die benannten Sektoren derzeit im 
Interesse einer intensiven Optimierung der nötigen Bedingungen der Kapital­
verwertungsprozesse ausweiten, so sehr ist ihre Entfaltung verhindert, wo sie 
zur überwindung der entscheidenden Klassen- und Herrschaftsverhältnisse die­
ser auf kapitalistischer Basis formierten Gesellschaft beitragen könnte (vgl. 5.51). 
An den neuen Konturierungen8 der Indienstnahme der Wissenschaften und Aus­
bildungsgänge müßte sich daher eine Kritik der neuen Hochschulgesetze orientie­
reng und nicht an einer immer stärker werdenden Indiensenahme, die eine Stunde 
Null der Unschuld noch fingiert, noch an einem Wegfall der hierarchischen 
Strukturen innerhalb der Universität, die durch die fortschreitende Arbeitstei­
lung in der Wissenschaft ohnehin so überholt ist lD • 

Von ungefähr diesem Ausgangspunkt her entwickelt Stuby (5 . 133-189) seine 
Konzeption der .. Wissenschaftsfreiheit als institutionalisierter Gegenrnachtc. An­
gesichts der antifaschistischen Intention und Konzeption des Grundgesetzes und 
gegeni.!ber der tatsächlich eingetretenen Restauration seien die "Grundrechte als 
Gegenrnacht« (5.139) zu begreifenlI . Was speziell die Wissenschaftsfreiheit be­
trifft, so erfordere die antifaschistische Stoßrichtung des Grundgesetzes die »Ab­
wehr des sich in politischer Macht äußernden privaten Verwertungsinteressesc 
an Forschung und Ausbildung durch »soziale Gegenrnacht« (S. 145): »Solange 
die Produktion in erster Linie an Profitinteressen ausgerichtet ist ... bedeutet 
Autonomie der Universität, zumindest dem Anspruch nach, Abwehr des durch 
die verfilzten Wircschafts- und Staatsinstitutionen vorgetragenen privaten Pro­
fitinteresses an wissenschaftlicher Ausbildung ... « (5. 144)' Damit die Institu­
tion Hochschule »insgesamt Gegenmacht entfalten« (5. 146) kann, muß »ihre 
innere Struktur selbst demokratisiert« (5. 147, 166 ff.) sein. 
Studentische Kampfrnaßnahmen, die der Durchsetzung dieses grundgesetzIichen 
Gegenrnachtauftrages der Universität dienen, sind daher grundsä:zlich keine 
"Ordnungsstörungenc im Sinne eines studentischen universitären »Ordnungs­
rechtsc (5. 146), das 'Zur Entstehungszeit des Buches als bundeseinheicliches ge­
plant warl!. Zur Rechtmäßigkeit yon studentischen Aktionen führt Stuby 
(S. 171 ff.) eine Reihe von Kriterien an, die in zukünftigen "Ordnungs«verfah­
ren als systematisierte Argumentationshilfen nützlich sein können. 
Unklar bleibt bei Stubys Konzept der »Wissenschaft als Gegenrnacht« freilich, 
was die einlös baren Konstitutionsbedingungen dieser »sozialen Gegenrnacht« 
sein sollen und welchen strategischen, d. h. auf Klassenanalyse und denn auch auf 
anstehende Klassenauseinandersetzungen bezogenen SteIIenwerc sie hat. Sein 
Postulat entspricht etwa einem Teil der Forderungen, die auf dem Höhepunkt 
der Studentenbewegung 1967/ 68 erhoben wurden, in Frankfurt den »aktiven 
Streik« mitbedingten und zur Prämisse hatten, daß in einer Umwälzung von 

8 Wie Fußnote I und 6; vgl. jetzt auch: Eckart Kanzow/Karl-Heinz Roch. Unwi"~en ist Ohn­
mamt. Zum Wemse!verhältnis von Kapital und Wissensmaft. Berlin 1970. 

• Zu dieser Kritik vgl. neben I: Rudolph Hicke!. Zur Kritik der politismen ökonomie der 
Gesamthomsmule. Anmerkungen zu einer Restgröße In den Dokumenten zu einem Homsmul­
rahmengesetz. in: studentisme Politik. 7'1970. S. 11-23 (Vorabdruck aus: wIe Fußnote I). 

10 So smon: Homsmule in der DemokratIe. Berlin-Neuwied 196f. 
11 Vgl. zu einem ähnlimen Interpretations .. nsatz. instItutionell ans Bundesverfassungsgerimt 

addressiert: Helmut Ridder. In Samen Opposition: Adolf Arndt und das Bundesverfassungs­
genmt. in : Festsmrift für Adolf Arndt. Frankfurt 1969, S. 313-348. 

1Z Vgl. direkter zum Them .. Ordnungsremt aum den von Geulen und Stuby zusammen enteilten 
Vorentwurf zu diesem Bum: .Ordnung. als Repression, in: Kritisme Justiz 1969. S. l1f ff. 
Zum Materialstand vgl. aum da. Smwerpunktheft Ilt969 der .tudenmmen Politik: .Ord­
nunglremt ohne Alternative?. u. a. aum mit einem Beitrag von Remer Geulen auf den 
S. 31 ff. (für den SDS). 
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Hochschule und Wissensdlaft der entscheidende Ansatzpunkt ("Hebel«) für die 
»Veränderung« der Gesellschaft zu finden sei. Inzwischen hat sich jedenfalls her­
ausgestellt, daß Organisations- und Aktionsanstrengungen mit einem so totalen 
Anspruch konzentTieTe auf diesen Punkt der Gesellschaftsformation, die Hoch­
schulen nicht aus dem Prozeß der Kapitalverwertung herauslösen werden 13• 

Solange studentische Organisationen und Individuen im Einzugsbereich der Aus­
bildungs institutionen allein und isoliert aktiv bleiben, können sie gegen die ver­
schiedenartigen Ausformungen administrativer Gewalt usf. nur beschränkt rele­
vanten (nämlich innerinstitutionellen) \VideTseand leisten. So bleibt Stubys ,. Wis­
senschaft als Gegenmacht« ein in der Tradition der antiautoritären Studentenbe­
wegung verbleibender, sympathischer, wenn auch ideologischer Anspruch, für 
dessen Verwirklichung im ,.Marsch durch die Hochschuleinrichtungen« sich kein 
konkreter Weg andeutet. 

II. 

An dieser Stelle setzt die Kritik von Geulen ein - anfänglicher Koautor des Bu­
ches, der sich aus politischen Gründen veranlaßt sah, seinen Beitrag auf ein Nach­
wort zu reduzieren mit dem Titel: »Kann man mit einer bürgerlichen Verfassung 
eine sozialistische Praxis legitimieren?« Das Buch enthält auf diese Weise gleich 
eine mitgelieferte Rezension. Diese Kritik ist insofern von Bedeutung, als sie auf 
eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem verfassungsrechdichen Ansatz von 
Abendroth, Ridder, Habermas, Reinhard Hoffmann, Copic, Preuß und schließ­
lich eben auch Stuby - ja mit verfassungsrechdichen Legitimationsformen über­
haupt - abzielt. Geulen kritisiert an diesen Autoren, daß sie aus dem Grundge­
setz heraus (allerdings mit fraktionellen Unterschieden) eine sozialistische Praxis 
legitimieren wollten, obwohl dafür seit 1949 nach der realen gesellschaftlichen 
Herrsmafts- und Machtverteilung keine Möglichkeit bestehe; die für die Ableitung 
einer sozialistischen Praxis herangezogenen Bestimmungen des Grundgesetzes 
(Sozialstaatsklauscl, Art. 15 GG usf.) hätten niemals eine reale gesellschaftliche 
Grundlage gehabt. Sie seien nur deshalb im Parlamentarischen Rat der SPD kon­
zediert v,'orden, weil die bürgerlichen Parteien aufgrund der tatsächlichen Ver­
hältnisse davon ausgehen konnten, daß diese Artikel bald obsolet werden wür­
den (genetische Argumentation)u. Es sei daher idealistisch, aus dieser Verfassung 
heraus eine sozialistisdle Praxis legitimieren zu wollen. Realistisch sei allein die 
praktisch je schon vollzogene Instrumentalisierung der Legalität im Sinne der 
,.herrsmenden Meinung« (5.203) und Klasse. "Progressive« Verfassungsinter­
pretarion habe zwar einen begrenzten Wert, zum einen als "taktische~ Argu­
mentationshilfe vor Gericht usf., zum anderen in »agitatorischer« Absicht als 
Politisierungsstrategie für Liberale (5.216 ff.). Sich damit zu befassen sei aber 
nicht mehr Aufgabe der Linken (vielmehr der Linksliberalen und Sozialdemo­
kraten). Die Linken hätten statt dessen »sich endlich das richtige Bewußtsein 
ihrer praktischen Aufgaben im Klassenkampfe zu verschaffen« (5.221)15. 

13 Beispielh~ft z:ur Diskussion dies .. und ähnlicher Thesen: Dedev Claussen, Zur Kritik f:llschen 
Bewu6rsetns in der studentischen Revolte, neue kritik Nr. 53. Frankfurt 1969: J05cha Schmierer. 
Zur Analyse der Studentenbewegung. Rotes Forum Nr. 5, Heidelberg 1969: Thesen der KPD­
Auibauorg~nlsation z:ur ArbeIt an den Hochschulen, Rore Presse Korrespondenz Nr. 63, Ber­
lin 19iO. 

14 Zur Enestellungsgeschichte usf. vgl. nunmehr das seit Jahren angekündigte Buch von: Hans­
Herr.J~nn Hartwich, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher status quo, Köln und Opladen 
1970, I. Teil. S. 17-1 t8; s. a. die Besprechung dieses Buches in diesem Hell: S. 124. 

1$ Da Recht schon seIner Form nach Ausdruck des Klassenstaates ist. hätte Geulen im Zuge seiner 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-1-89 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:05:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-1-89


Geulens Kritik trifft einen zentralen Punkt in der bisherigen Tradition ,.pro­
gressiver« Verfassungsinterpretation. Angesichts des bloßen bzw. nur partiell 
gebrochenen Widerspiegelungscharakters der »herrschenden Meinung« wäre es 
in der Tat naiv, im Sinne eines abstrakten Offentlichkeitsbegriffs zu glauben, 
man könne diese auf rein argumentativem Wege durch eine bessere, - nun eben -
.. linke« Grundgesetzinterpretation als herrschende verdrängen. Geulen wendet 
sich auch zu Recht gegen das Mißverständnis, man könne durch juristische Ab­
leitungen gesellschaftliche Analysen und (sonstige) gesellschaftliche Praxis erset­
zen. Dennoch trifft diese Kritik nur zu einem - wenn auch wesentlichen - Teil 
die von ihm kritisierten Autoren, zum anderen Teil vielmehr die Art und Weise, 
wie diese Autoren (auch in bestimmten Phasen der Studentenbewegung) rezipiere 
worden sind. Abendroth hat seine - für die weitere Argumentation in dieser 
Richtung grundlegende - Sozialstaatsinterpretation gerade nicht im Sinne posi­
tivistischer Tradition mit zwingendem Anspruch aus der Verfassung herausde­
stilliert. Vielmehr hat er sein Sozialstaatskonzept nur als ein mögliches Zwi­
schenziel hingestellt, für dessen Verwirklichung er auf die praktisch-politischen 
Aktivitäten der Parteien und Gewerkschaften verwies l6. 
In ähnlicher Weise erhebt beispielsweise auch Preuß17 (zumindest nicht explizit) 
den Anspruch, die Wirklichkeit im Wege der (isolierten) Verfassungsinterpreta­
tion verändern zu wollen. Für ihn besteht die juristische Aufgabe vielmehr darin, 
,.formale Prozeduren zur Verfügung zu stellen, die es den beteiligten Gruppen 
erlauben, ihre Rechte I!nd Interessen auch in einer für die Rechtsanwendung voll­
ziehbaren Weise zum Ausdrud( zu bringen«ls. Wenn bei einigen der kritisierten 
Arbeiten diese Begrenzung des Anspruchs fehlt, so ist das z. B. bei Ridders So­
zialstaatsarbeitl9 damit zu erkHiren, daß sie als Gutachten in Gerichtsprozessen 
verwendet werden sollte. 
Vor allem erscheint es fraglich, ob die von Geulen aufgestellte Alternative unter 
gegenwärtigen Umständen (wohl auch unter zukünftigen) realistisch ist, anstelle 
der Beschäftigung (auch) mit relevanten Teilen der Jurisprudenz nur noch die 
,.Organisation des Klassenkampfes« zu betreiben. Vielleicht kann eine solche 
Alternative für eine manifest vorrevolutionäre Epoche gelten? Zumindest für 
die augenblickliche Situation scheint es eine Fehleinschätzung der tatsächlichen 
Lage, wollte man auf defensive und offensive Linien auf ideologischer und wis­
senschaftspolitischer Ebene (dies eben auch im juristischen Sektor) verzichten. Der 
Grund für diese Fehleinschätzung ist bei Geulen in erster Linie darin zu suchen, 
daß er keinen konkreten, d. h. auf die gegenwärtige historische Situation bezo­
genen Begriff von dem entfaltet, was er abstrakt als »Klassenkampf« bezeichnet. 
Die vielfältigen Widerspruche und Ungleichzeitigkeiten bezogen auf »überbau«­
und "Basis«bereiche können nicht ohne Schaden in eine stilisierte Klassen­
kampfsituation aufgelöst werden. 
In diesem Zusammenhang wäre auch auf Geulens Konzeptualisierung der "bür-

Globalisierungen eigentlich jedes Einlassen auf diese Ebene <es sei denn als agitatorisches Nicht­
Einlassen) .verweigern« müssen. 

11 Vgl. Wolfgang Abendroth. Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. in: deu .• Antagonistische Gesellschaft und poli­
tische Demokratie. Neuwied 1967. S. 109-138. 

17 Vgl. U. K. Preuß. Zum staatsrechtlichen Begriff des Offendichen. Sruttgart 1969; zur Kritik 
vgl. Alexander von Brunneck. Kritik emes PartIzIpationsmodells. in: Offene Welt 101/1970 
S. 157 ff.; s. a. die Rezension in: Kritische Justiz 1970. S. 365 ff. 

IS U. K. Preuß. a. a. 0 .• S. 217. 

11 Helmut Ridder. Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerkschaften nach dem Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1960. 
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94 gerlichen Sta:ltsgewalt .. (S. 203, 2 I I, 2 I 3) hinzuweisen, die noch insoweit in anti­
autoritärer Tradition steht, als sie die Staatsgewalt als homogenen (monolithi­
schen) Block voraussetzt, dem, subjekthaft, ,.Instrumentalisierungen des Rechts« 
(S. 203) zugerechnet werden l;:önnen. Hier schlägt noch einmal invertiert etati­
stische Begrifflichkeit durch, die als (eben) anti-autoritäre die begriffliche Ebene 
des Autoritären (Etatistischen) gar nicht erst verläßt. We:J.n es so ist, daß "der~ 
Staatsapparat eine widersprüchliche soziale Einheit darstellt, weil die antagoni­
stischen und widersprüchlichen Züge, die mit dem Kapitalismus als Strukturprin­
zip einer Gesellschaftsformation gesetzt sind, auch "in den Staatsapparat~ 

,.durchschlagen«, so würde dies die unproblematische Einheit praktisch zerstören. 
Wenn dem so wäre, so attackiert Geulen die bürgerlic.~en Ideologien des Staates, 
indem er sich selbst auf ihr eigenes Terrain begibt20 und übersieht damit die 
Möglichkeiten, die real gesetzten Konflikte in diesem Bereich in eine politische 
Strategie miteinzubringen. 
Sicherlich wird Theoriebildung im Bereich des Juristischen nur zu einem kleinen 
Teil (und auch nur ausschnittweise) für die Fortentwicklung der realen gesell­
schaftlichen Verhältnisse in praktischer Kritik relevant sein21 • Dieser Beitrag wird 
sich zu wesentlichen Teilen auf die von Geulen avisierten ,.taktischen« und ,.agi­
tatorischen .. Funktionen beschränken; diese können aber nicht funktionell und 
organisatorisch getrennt vom Entwicklungsstand der Klassenauseinandersetzun­
gen ausgeübt werden. Sie lassen sich vielmehr nur als integrierter Bestandteil die­
ser realen politischen Auseinandersetzungen als »taktisch .. und »agitatorisch« be­
greifen. 
Allerdings ist an diesen Kategorisierungen das totalisierte ,.instrumentelle« Ver­
hältnis zur >Legalität< zweifelhaft: hier wird die verdinglichte Funktions- und 
Organisationsrationalität eines Teils der bestehenden öffentlichen Bürokratien 
nur umgedreht (eben »links« - wenn auch wie zugegeben wenig folgenreich -
instrumentalisiert), auch hier wird damit das (unterstellte) Niveau der Argumen­
tation bzw. Funktion der bürgerlichen Rechtswissenschaft nicht verlassen; sie 
wird abstrakt negiert. Man wird sich auf die Institutionen der bürgerlichen 
Rechts- und Verfassungsordnung theoretisch und praktisch schon ernsthafter 
(z. B. in einem ideologiekritischen Sinne, der neben instrumentellen bzw. funk­
tionellen auch antizipatorische Momente kollektiver Selbötdarstellung einb~­

zieht) einlassen müssen, um deren theoretische und praktische Krisis und Aufhe­
bung an relevanten Punkten herbeizuführen~2. Im übrigen käme es bei der »tak­
tischen« Funktion einer ,.linken« Rechtswissenschaft auch nicht darauf an, belie­
bige Schlitzohrigkeiten vorzutragen, sondern darauf, die politischen Ansprüche 
und Konfliktpunkte, bzw. -felder exakt in einer >juristischen Sprache< zu kontu­
rieren -, eben so wie bei Preuß angedeutet - bzw. sie innerhalb des labilen 
bestehenden Rechtssystems je nach Möglichkeit optimal zu sichern23 • Würde man 
diese Aufgaben aus dem unmittelbaren Kontext der politischen Auseinanderset­
zungen herauslösen, so hat das u. a. eine Folge, die das Berliner "sozialistische 
Anwaltskollektiv« (man entschuldige die »standeswidrige .. Bezeichnung) so for-

to Vgl. zu dieser Argumentation: Nicos Poulantzas. The Problem of the C"pitalist State. in: 
New Left Review 58 (1969). S. 67-78; desgl. in politique aujourd'hui. mars 1970. S. 66 tf. 

n Vgl. auch die Hinweise In: Die Rote Zelle Jura unterstützt den Aufbau des KSV. in: Rote 
Presse Korrespondenz 98 (Januar 1971). S. 4 ff. (7/8). 

:: Vgl. dazu für die Situation des ArbeItSrechts in der Weimarer Republik: Kar! Korsch. Arbeits­
recht für Betriebsräte, Frankfurt 1968. S. 150/151; ders .• Marxismus und Philosophie. z. Au/!. 
Frankfurt 1967, S. lJ5. 

U Vgl. d"zu Jürgen Seifert. Verfassungs regeln im politischen Kontlikt. Vorgänge 1969, S. 3°1; 
ders., Der K"mpf um Verfassungspositionen, neue Kritik Nr. 35/1966, S. 4. 
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muliert h::t: »Der liberale Anwalt wird sich der Neigung der Justiz, den Fall 
seiner politischen Inhalte zu berauben, unterwerfen und es ihr möglich machen, 
mit seiner Hilfe ihr rechtsstaatliches Image neu zu verputzen«~~. 
Noch "iel weniger kann die »agitatorische« Funktion kritischer Juristerei von 
der politischen Praxis abgespalten werden. Agitation darf freilich nicht als (auch) 
instrumentalisierter, begriffsloser Appell an präformierte Vorurteile verstanden 
werden, sondern als Vermittlung und ansatzweise Einlösung von Kritik, die ihre 
Legitimation im Zusammenhang politischer Praxis hat. Kritik im Bereich des 
Rechts erscheint auch deshalb sinnvoll, weil sie die Struktur der bestehenden Ge­
sellschaftsformation in den Details ihrer juristischen Fixierung oder Defixierung 
sichtbar und damit - sozusagen empirisch - plausibel machen kann. 
Schließlich erreicht diese Kritik, wenn ausbildungsförmig institutionalisierbar, 
einen Teil derjenigen, die bislang noch ein Stück gesellschaftlicher Herrschaft u. a. 
als angestellte/verbeamtete »Spezialisten für Klas5enkompromisse« verwal­
ten!5. Sicher werden linke und liberale Juristen als solche und für sich genom­
men, keine Veränderungen der Struktur gesellschaftlicher Organi~ation be:bei­
führen; das schließt aber nicht aus, daß ausbildungspraktisch organisierte theo­
retische Kritik auch bei Juristen bis zu einem bestimmten Grade positiv hand­
lungsleitend (gar nicht einmal in einem juristisch-professionsspezifischen Sinne) 
sein kann, oder zumindest zu einer teil weisen Paralyse der unmittelbaren In­
dienstnahme justizieller u. ä. Funktionen für reaktionäre, explizit konterrevolu­
tionäre Blöcke führen kann26 • Im Blick auf prospektiv manifestere Klassenaus­
einandersetzungen und jetzt schon manifest faschistische Potentiale ist dies eine 
politische Chance - die man allerdings leichtfertig verspielen kann. 

"Radical Lawyers" in den USA 

Alexander 'U. Briinnede 
Stephan Leib/ried 

Mit dem übergang von der Bürgerrechtsbewegung der fünfziger und frühen 
sechziger Jahre zu den militanten politischen Aktionen der Black Panthers, der 
Gegner des Indochina-Krieges und vieler anderer radicals hat in den USA ein 
neuer Typ von Juristen Bedeutung erlangt: der des radical lawyers. Waren die 
liberalen Anwälte, die in der American Civil Liberties Union (ACLU) eine 
wichtige Rolle spielten und zum Teil heute noch spielen, dafür aufgetreten, die 
Prinzipien der Verfassung und der Bill of Rights für alle Amerikaner zur Gel­
tung zu bringen, so kämpfen die radical lawyers unter Verwendung ihrer juri­
stischen Kenntnisse politisch auf der Seite ihrer Mandanten. 
Charles Garry (San Francisco) und William Kunstler (New York), durch spek-

t4 Zitiert bei KlallS Lenk. Revolutionäre Berufspraxis für Juristen? Kritische Justiz 1969, 
S. 415, hier S. 419. 

!5 Dazu vgl. den Versuch VOn Khus Lenk. Von der Bedeutung der Rechtswissensch3ft und der 
SozialWISsenschaften für JUristen. Kritische Justiz 1970. S. 173. 

!I Eine Perspektive. die allerdings auch dadurch gestützt wird. daß man sich bei -aktiven Bünd­
nispartnernc vornehmlich auf die Anwaltsrolle fixiert und sonstige funktionelle/materielle Teile 
des St:t:m:tpparats für nicht bündnisfiihig erkl:irt. 
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